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06.11.21

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Skatulla,
gemäß § 56 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beantragen wir dieAufnahme des folgenden Punktes zur Beratung im zuständigen Fachausschuss und denVerwaltungsausschuss:
Förderung privater Klimainvestionen in der Höhe von 200.000 Euro.
Die Bekämpfung des weltweiten Klimawandels ist die große Herausforderung unserer Zeit undentscheidet über die Zukunftsmöglichkeiten nachfolgender Generationen. Jede Kommune mussihren Beitrag dazu leisten. Alle Klimaschutzziele können nur durch eine breite Mitwirkung derBürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmerschaft erreicht werden. Um das persönlicheEngagement der Bürger*innen bei Klimainvestitionen zu unterstützen, schlägt Bündnis 90/ DieGrünen vor, 2022 ein lokales „Förderprogramm Klimaschutz und Klimaanpassung inHude“ aufzulegen. Dies wird in immer mehr Kommunen in Deutschland z.B. die Stadt Lohne, dieStadt Karlsruhe, die Stadt Erkelenz praktiziert.
Die finanzielle Förderung soll motivieren, energiesparende Maßnahmen zu ergreifen, erneuerbareEnergien zu Nutzen und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung umzusetzen. Diese Fördersummesoll im Haushalt 2022 hinterlegt werden.
Ziel des Förderprogramms ist die Einsparung von Energie, die Erschließung erneuerbarer Energienund die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Es soll von der Verwaltung ein Vorschlag fürein eigenes Förderprogramm der Gemeinde Hude erarbeitet werden. Es ist wichtig, dass vieleBürger*innen in ihrem persönlichen Umfeld einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Bekämpfungder Folgen des Klimawandels leisten.
Gefördert werden sollen Maßnahmen in den klimaschutzrelevanten Handlungsfeldern Mobilität,Bauen und Sanieren, Erneuerbare Energien und nachhaltiger Konsum. Das Programm kannaußerdem die Förderung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung und Förderung derBiodiversität einschließen.
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Als zu fördernde Vorhaben kämen folgende Maßnahmen in Frage:
a. Installation einer nichtfossilen Heizungsanlageb. Solarthermieanlagenc. Stromspeicheranlagend. PV-Balkonanlagene. Gründächerf. Fassasdenbegrünungg. Regenwasserzisternen und Regenwassernutzungsanlagenh. Zuschuss bei Effizienzhaus Altbau KFW 55 und 70i. Heizungspumpentauschj. Einzelmaßnahmen Altbau (Fenster, Türen)k. Lastenfahrräder und -Anhängerl. Errichtung eines Ladepunktes zur Ladung von Elektrofahrzeugen (Wallbox)

Zusätzlich ist es möglich einen Preis im BereichNachhaltiger Konsum für Familien und Haushalteaufzulegen. Die Prämierung wird eine durch Jury anhand eingereichter Beispiele, die veröffentlichtwerden dürfen, stattfinden.

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten Neuhaus


